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Geben und Nehmen

Das Nehmen und Geben, von dem hier die Rede sein wird, kann sich sowohl im
Bereiche des Materiellen wie des Seelischen abspielen. Es kommt unter Erwachsenen

vor, daß diese in irgendeiner Form nehmen, was sie gegeben haben, was
sehr unangenehm und peinlich ist. Das gleiche kann sich aber auch in der
Erziehungssituation vollziehen, und hier ist es nicht nur unerfreulich, sondern eine
große Gefahr für die gesunde Entwicklung des Kindes, warum Licht auf die
Sache fallen muß.

Frau B. hatte von einer einstigen Arbeitskollegin gehört, daß sie infolge langer
Krankheit in Not geraten sei und Mühe habe, sich den Lebensunterhalt zu
beschaffen. Sie richtete ein Lebensmittelpaket zusammen und schickte es der
Betreffenden. Sie tat es gern, obwohl auch sie keinen Überfluß hatte. Als sie dann,
einer freundlichen Aufforderung folgend, die Beschenkte einmal besuchte, war sie

überrascht über die geradezu vornehme Ausstattung der Wohnung dieser Frau,
und ihr Herz krampfte sich zusammen. Sie bereute ihre gute Tat. Sie nahm innerlich

zurück, was sie gegeben hatte. Warum, so fragte die Besucherin ihre Partnerin,
sie ihren Reichtum nicht in Geld umsetze. Diese konnte natürlich verschiedene
Gründe anführen, doch weil sie den Grund und Anlaß der Frage spürte, floß das
Gespräch nicht leicht. Es stand etwas dazwischen. Die Mißgunst und der
unausgesprochene Vorwurf hatten die Liebe hinweggenommen, und jetzt war auch die
frühere Hilfstat entwertet. Frau B. verabschiedete sich bald, und die beiden Frauen
sahen sich nicht wieder.
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Leni durfte häufig zu einer Tante in die Ferien gehen, welche ihm allerlei
kleine Aufmerksamkeiten schenkte. So bekam es einmal eine Puppe, ein andermal

ein Schürzchen oder gelegentlich auch eine Süßigkeit. Meistens waren diese

Dinge eine Belohnung für Lenis Dienste, welche es der Tante im Hause erwies.
Man konnte das Kind hinstellen, wohin man wollte, es zeigte sich geschickt und
willig. Es konnte posten, Gemüse rüsten, abstauben, die Teppiche abbürsten, im
Garten jäten und anderes mehr, worüber die Tante sehr froh war. Leni ersetzte
geradezu das Dienstmädchen, das jeweils in die Ferien geschickt wurde. Es tat
Leni wohl, gerühmt zu werden, denn es war ein schüchternes Kind, das sich sonst
wenig Geltung zu verschaffen vermochte. Nun wurde Leni aber einmal krank
während der Ferien. Der ganze Körper war von einem Ausschlag bedeckt, und
heftiges Fieber schüttelte den kleinen Körper. Die Pflege gab der Tante viel
Arbeit, worüber sie nicht sehr erbaut war. Jetzt war sie nicht nur allein mit der
übrigen Hausarbeit, sondern noch zusätzlich belastet, was ihr Wohlwollen Leni
gegenüber ziemlich dämpfte. Sie konnte eine gewisse Gereiztheit nicht verbergen.
Diese tat dem Kind weh, und es weinte oft. Wenn die Tante dies sah, wurde sie
noch schroffer. Sie hatte sich aber so weit in der Hand, daß sie dem Kinde keine
bösen Worte gab. Doch als sie es einmal baden wollte, als die Krankheit schon im
Abflauen und die Haut teilweise wieder sauber war, entdeckte sie verschiedene
wunde Stellen, die erneut zu eitern anfingen. Leni mußte gekratzt haben, das

war klar. Dabei hatte sie ihm dies strengstens verboten. Das böse Kind Nun ergoß
sich über das Mädchen, wie es, zum Baden entkleidet, vor ihr stand, ein Hagel
böser Worte, die Lenis Seele tief verletzten mußten. Es sei ein wüstes Kind, sagte
die Tante und sie wolle es am liebsten nicht mehr sehen, es reue sie alles, was sie

ihm schon geschenkt habe, es habe es gar nicht verdient. Leni war ganz erschlagen.
Alles Schöne, was es je bei der Tante erlebt hatte, war zerstört. Es konnte nicht
mehr glauben, daß sie es überhaupt einmal lieb gehabt hatte. Es spürte nur noch
den Haß, der im Zorn gelegen hatte. Leni weinte still in seinem Bett und wollte
nicht mehr essen. Es halfnichts, daß die Tante ihm die Puppe ans Bett brachte und
wieder liebe Worte sagte. Es hatte gar kein Vertrauen mehr. Und die Dinge,
welche sie ihm geschenkt, hatten allen Reiz verloren. Es wollte sie nicht mehr. Als
die Mutter das Kind holte - die Tante hatte berichtet, daß sie es nicht mehr länger

behalten könne -, wurden die Geschenke nicht eingepackt. Leni war zum
letztenmal bei dieser Tante in den Ferien gewesen. So geht es, wenn man Liebe
schenkt und sie nachher wieder zurücknimmt. Es war ärger, als wenn das Kind
nie etwas Gutes von seiner Tante erfahren hätte. Die schwere Enttäuschung blieb
als Wunde in seiner Seele zurück.

Wer solche Vorkommnisse genauer untersucht, kann in der Regel beobachten,
daß eine Gabe, sei sie materieller oder seelischer Art, die nachträglich wieder
zurückgenommen wird, nicht aus wirklich tiefer, echter Liebe stammte. In das Geben
spielten andere, ichsüchtige Motive hinein. Bei Frau B. war es möglicherweise das
Bedürfnis, als guter Mensch vor ihren Bekannten dazustehen, bei Lenis Tante der
Nutzen, den sie aus des Kindes Anwesenheit ziehen konnte. Echte Liebe hört auch
dort nicht auf, wo unangenehme Entdeckungen am Mitmenschen auftauchen, sie
ist so fest gegründet, daß man sie nicht bereuen kann. Hätte Frau B. die Unterstützte

auch dann noch geliebt, als sie ihre schöne Ausstattung kennengelernt
hatte, und die Tante, hätte sie Leni weiter gern gehabt, auch da es nichts mehr
nützen konnte. Die wahre Liebe läßt sich nicht enttäuschen.

Dr. E. Brauchlin
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